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§ 10 NO PSG Verbot des Campierens
aufl3erhalb von Campingplatzen

NO PSG - NO Polizeistrafgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

1. (1)Die Gemeinde kann - unbeschadet des & 6 NO Naturschutzgesetzes 2000, LGBI. 5500, - zur Vermeidung
nachteiliger Auswirkungen fur die Sicherheit, die Gesundheit, den Schutz der ortlichen Gemeinschaft, die
Landwirtschaft, den Tourismus oder den Naturhaushalt sowie das Orts- und Landschaftsbild durch Verordnung
das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Mobilheimen, einschlieRlich des damit allenfalls
verbundenen Abstellens von Kraftfahrzeugen, auBerhalb von Campingplatzen, an bestimmten Orten oder im
gesamten Gemeindegebiet verbieten.

2. (2)Vom Geltungsbereich einer Verordnung gemal? Abs. 1 ausgenommen ist jedenfalls das Aufstellen von Zelten,
Wohnwagen, Wohnmobilen oder Mobilheimen

1. 1.zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr fur das Leben oder die Gesundheit von Menschen;

2. 2.im Rahmen von Tatigkeiten von Korperschaften, Anstalten und Fonds des 6ffentlichen Rechts, von
Rettungsorganisationen und bei MaRnahmen nach dem NO Katastrophenhilfegesetz 2016, LGBI.
Nr. 70/2016;

3. 3.zu Zwecken, die nicht der Nachtigung dienen und auch nicht mit solchen Unterkinften in Zusammenhang
stehen;

4. 4.auf dafur vorgesehenen Abstellflachen flr Sattelzugfahrzeuge, Lastkraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeuge mit
Anhangern (z. B. Raststatten); und

5. 5.bei Zustimmung des Uber die Grundflache Verfigungsberechtigten und wenn die Voraussetzungen des
§ 21 Abs. 2 NO Raumordnungsgesetz 2014, LGBI. Nr. 3/2015, nicht erfiillt sind.

Weitere Ausnahmen kénnen in der gemaR Abs. 1 erlassenen Verordnung vorgesehen werden.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=70/2016&Bundesland=Nieder%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/21
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=3/2015&Bundesland=Nieder%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 10 NÖ PSG Verbot des Campierens außerhalb von Campingplätzen
	NÖ PSG - NÖ Polizeistrafgesetz


